
(.....,...,. 
..--~-~, ~ 

„d'\ ~ • f Jr,:-"'.... I 
\_,pU· '·1(..,;:..~ 

Gesetze, Verordnungen und Mitt~il ·. -r~f9--
1

)) 
der Evangelisch==lutherischen Kirche im Hamburg1sche Staäte J"' 1 

~ ,/ .:j' 
. ... t-~ J r:: \_,;;; 

'> •\. L.. ~~ < ... _ ............ .;;;zu. 

Jahrgang 1958 Hamburg, 31. M~.i 1958 Nummer 3 

Inhalt 
r. Gesetze und Verordnungen 

1 . Kirchliches Gesetz betreffend das Disziplinar
verfahren bei Amtsvergehen von Geistlichen 
der Evangelisth. lutherischen Kirche im 
Hamhurgischen Staate (Disziplinargesetz 
für Geistliche) in der Fassung des Anderungs· 
gesetzes vom 20. Februar 1958 

geist'lichen Beamten Je1 Evangelisch.luthe
rischen Kirche im Hamburgischen Staate 
(Dienststrafordnung für Beamte) in der 
Fassung des Anderunggessetzes vom 20. Feh· 
ruar 1958 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

V. Personalien 

II. Von der Landessynode VI. Mitteilungen 

2. Kirchliches Gesetz betreffend die Dienst• 
sfrafordnung bei Amtsvergehen von nicht III. Verwaltungsanordnungen VII. Berichtigungen 

(Die in Klammern stehenden Nummern unter den ~inzelnen Veröffentlichungen bezeichnen die Aktennummern der Gemeindeaktenordnung) 
' ~ 

I. Gesetze und Verordnungen 
1. Kirchliches Gesetz § 2 

betreffend das Disziplinarverfahren bei Amtsvergehen 
von Geistlichen der Evangelisch-lutherischen Kirche 

· im Hamburgischen Staate 
(Disziplinargesetz für Geistliche) 

in der Fassung· des .Anderungsgese1tzes 
vom 20. Februar 1958 (GVM 1958, S 1) 

(Beschluß der Landessynode vom 13. Februar 1958) 

Auf Grund der Ermächtigung im Artikel 2 des 
Gesetzes z:ur Änderung des Kirchlichen Gesetzes be
treffend .das Disziplinarverfahren bei Amtsvergehen 
von Geistlichen der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im. Hamburgischen Staate vom 20. Februar 1958 wird 
hiermit das Disziplinar.gesetz für Geistliche in der 
jetzt geltenden Fassiung mit redaktione:lilen Ande
rungen bekanntgegeben. 

H am b ur g, den 20. März 1958 

Der Landeskirchenrat 
H a g e meister, Vizepräsident 

Abschnitt I 

Von den Amtsv.ergehen 
u n ·d i h r e r B e s t r a .f u n g 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle kra.ft ihrer dienst

lichen Beziehungen der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate angehöri1gen Geistlichen, 
auch wenn sie .außerhafö des hamburgischen Staats
gebietes wohnen, einschließlich derjenigen, die kein 
Kirchenamt beklefden, der aus dem Amt geschiedenen, 
solange ihnen noch irgendein Recht .des geistlichen 
Standes zusteht, und der ·Kapellen-geistlichen. 

(2) Die Vol)schriften dieses Gesetzes finden auf 
Hilfsprediger und Kandidaten sinngemäß 1Anwen
dung.-

Jeder Geistliche ist verpflichtet, das ihm übertragene 
Amt gemäß der Kirchenverfassung, den Gesetzen, der 
bestehenden aU.gemeinen und -besonderen kirchlichen 
Ordnungen und ·der durch das Amtsgelübde über
nommenei;i Verpflichtungen gewissenhaft wahrzu
nehmen und sich durch sein Verhalten innerhafü und 
außerhalb des Dienstes der Achtung, ·des Ansehens 
und des Vertrauens würdig zu zeigen, die seine Stel
lung erfordert. 

(1) Ein Geistlicher, der die ihm obliegenden Pflich„ 
ten (§ 2) verletzt, begeht ein Amtsvergehen unid hat 
Disziplinarbestrafung verwirkt. Abweichungen von 
der Lehre fallen nicht unter· des Di·sziplinargesetz. 

(2) Das den geistlichen Kollegien durch § 43 der 
Kirchenverfassung ·gewährte Ril:gerecht bleibt •beste
hen. Geistliiche, die keinem Kollegium an.gehören, un
terstehen diesem Rüger:echt nicht. 

(3) Hilfsprediger und Kandidaten sind dem Rüge
recht des Landesibischofs unterstel[t. 

B. Die Disziplinarstrafen 

§ 4 
Die Disziplinarstra.fen bestehen: 

1. in Ordnungsstrafen, nämlich Warnung, Verwds, 
Ge1dstr:afe bis z1um Betrag des einmonatHcheh 
Diensteinkommens; Geldstrafe kann mit V.erweis 
verbunden werden; 

2. a) bei Geistlichen, die sich im Amt befinden oder 
auf Wartegeld 1gesetzt sind, in Entfernung aus 
dem Amt. Die Entfernung aus dem Amt be· 
steht in Amtsenthebun.g oider Dienstentlassung; 

b) bei Geistlichen, die kein Kirchenamt bekleiden, 
in Aberkennung der ihnen noch zustehenden 
Rechte des geistlichen Standes ganz oder teil
weise. 
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§ 5 

(1) Die Amtsenthebung bewirkt den Verlust des 
Kirchenamtes; der Verurteilte bleibt jedoch anstel
lungsfähig und behält die Rechte des •geistlichen 
Standes. 

(2) Einern 1des Amtes Enthobenen, der einen An
spruch auf Ruhegehalt hat, steht das gesetzliche Ruhe
gehalt zu. Das auf Amtsenthebung lautende Urteil 
kann .den Anspruch auf Ruhegehalt jedoch zeitlich 
beschränken. 

§ 6 

(1) Die Dienstentlassung hat den Verlust aller 
Rechte des geistlichen Standes, insbesondere des Titels, 
der Berechtigung zur Vornahme geistlicher ·~mts
handliungen, des Anspruches auf Ruhegehalt und· der 
AnsteUungsfähigkeit zür Folge. 

(2) Hatte der Geistliche einen Anspruch .auf Ruhe
gehalt und gesitatten besondere Umstände eine mil
dere Beurteilung oder läßt die Bedürftigkeit des ent
lassenen Geistlichen und seiner Familie dies erforder
lich erscheinen, s.o sind die Diiszi.pilinargerichte ermäch
tigt, festzusetzen, .daß idem Beschuldigten ·ein Teil des 
gesetzlichen Ruhegehaltes auf Lebenszeit oder auf ge
wisse Jahre zu belassen ist. 

§ 7 
Die Art und das Maß der zu erkennenden Strafe 

bestimmt sich nach der größeren oder geringeren Er
hebli~hkeit des Amtsvergehens mit Rücksicht auf die 
gesamte Führung .des Beschuldigten. 

§ 8 

(1) Während des Laufes ·einer gerichtlichen Unter
suchung dad gegen den Beschuldigten ein Disziplinar
verfahren wegen derselben Tatsachen nicht eingeleit~t 
werden. 

(2) Ist dies bereits vor Eröffnung der gerichtlichen 
Untersuchung geschehen, so ruht .das Disziplinarve~
fahren bis zu ihrer rechtskräftigen Erledigung. 

§ 9 

(1) Ist vom Strafgericht auf Freisprechung erkannt, 
so kann wegen .der Tatsachen, die in der geri~htlichen 
Untersuchung zur Erörterung gekommen sind, ein 
Disziplinarverfahren nur insofern stattfinden, als sie 
an sich und oihne ihre Beziehung zu dem gesetzli.chen 
Tatbestande der strafrechtlich verfolgten Handlung 
ein Dienstvergehen enthalten. 

(2) Ist eine Verurteilung erfolgt, so ent,!?cheidet der 
Landeskirchenrat, o:b außerdem ein D~hiplinarver
fahren einzuleiten oder fortzusetzen sei. 

§ 10 

SoH gegen einen staatlich angestellten ·Geistlichen 
ein Disziplinarverfahren eingeleitet werde11, so hat 
sich ·der Landeskirchenrat vor dem Beginn des Ver
fahrens mit der dem Geistlichen vorgesetzten Behörde 
in Verbindung zu setzen. 

Abschnitt II 

Disziplinarverfahren 

A. Verfahren in leichteren Disziplinarfällen _ 

§ 11 

(1) Die Verhängung von Oridnungsstr.afen steht 
dem Landeskirchenrat zu. 

(2) Vor der Verhängung einer Ordnungsstrafe ist 
dem Beschuldigten Gelegenheit zu .geben, sich über 
die ihm zur Last gele.gte Verletzung seiner amtlichen 
Pflichten zu äußern. 

(3) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe erfolgt 
unter Angabe der Gründe durch schriftliche Verfü
gung oder zu Protokoll. 

(4) Die Verfügung ist in der ·für Zustellungen im 
Verwaltungs1wege vor.geschriebenen Form .dem Be
schuldigten zuzustellen. 

§ 12 

(1) Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
ist die Beschwerde an den DisziplinarhO'f zulässig. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Besttm
mungen der §§ 45-48. 

§ 13 

Die VoUstreckung einer Geldstrafe erfolgt im Ver
waltungswege, soweit tunlich durch Einbehalten vom 
Gehalt. Die zuständige Vollstreckungsbehörde ist der 
Landesikirchenrat. 

B. Förmliches Disziplinarverfahren 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 14 

(1) Eine der im § 4 unter 2 a) und h) genannten 
Straifen kann nur in einem förmlichen Disziplinar
verfahren verhängt werden, dessen Ein;leitung der 
Landeskirchenrat beschließt. Eine Beschwerde gegen 
diesen Beschluß ist ·nicht zulässig. 

(2) Ein Geistlicher kann die Einleitung des Diszi
plinarverfahrens .. gegen sich beantragen, um sich von 
dem Verdacht eines Amtsvergehens z:u reinigen. L~hnt 
der Landeskirchenrat die Einleitung ah, so hat er ihm 
bekannt. zu geben, daß ein Grund für die Einleitung 
nicht vorliegt. Die Entscheidung ist schriftlich zu be
gründen. 

(3) Vor Einleitung des Disziplinarverfahrens gegen 
· einen in einer Gemeinde tätigen Geistlichen hat der 
Landeskirchenrat e:in schriftliches Gutachten .des Kir
chenvorstandes seiner Gemeinde einzuholen. Dieser 
Geistliche darf bei der Beratung und Abfassung des 
·Gutachtens nicht mitwirken, hat aber das Recht, vor
her vom Kirchenvorstand gehört z·u wer.den. 

§ 15 

Das förmliche Disziplinarverfahren erster Instanz 
besteht aus einer schriftlichen Voruntersuchung, dem 
Eröffnungsverfahren durch den Disziiplinara:us.schuß 
(§ 19) und einer mündlichen Hauptverhandlung vor 
der Disziplinarkammer (§ 24). 



§ 16 
Für die Dauer des Disziplinarverfahrens wird ein 

Vertreter .der Anklage .und ein Untersuchungsführer 
vom Vorsitzer des Landeskirchenrates. 1besteUt. Beide 
müssen der Evangelisch-Jiutherischen Kir·che illl1 Ham
burgischen Staate angehören. Sie dürfen nicht hiaupt
amtHch im Dienst de·r Landeskirche oder einer 
Kirchengemeinde stehen oder Mitglieder des Landes
kirchenrates sein. 

2. Voruntersuchung 

§ 17 
(1) In der Voruntersuchung wird der Beschuldigte 

unter Mitteilung :der Anschuldigungspunkte vorge
laden und gehört. Es steht dem Beschuldigten frei, 
sich, zu der Anschuldigung schriftlich z:u äußern. Es 
werden die Zeugen und Sachverständigen vernommen 
und ·die zur Aufklärung. der Sache dienenden sonsti-
gen Beweise erhoben. . 
.. (2) Der Vertreter der Ankl.age kann .. stets, ohne 

~ daß jedoch das Verfahren dadurch aufgehalten wer
den darf, vom Stand der Vorunters1Uchun1g durch 
Einsicht der Akten Kenntnis nehmen und Anträge 
stellen. 

(3) über aUe Untersuchungshandlungen wird unter 
Hinzuziehung eines zur Verschwiegenheit verpflich
teten Be.amten evan.geHsch-'1utherischen Bekenntnisses· 
als Protokollführer ein Protokoll aufgenommen. Den 
vernommenen Personen ist ihre Aussage unmittelbar 
nach der Protokollierung vorzulesen, um ihnen Gele
genheit zur Berichtigung und Erigänzung zu geben. 

§ 18 
Erachtet der U ntersuchungs,führer 1den Zweck der 

Voruntersuchung für erreicht, so überserudet er die 
Akten dem Vertreter der Anklage. Beantragt dieser 
eine Ergänzung der Voruntersuchung, so hat der 
Untersuchungsführer, wenn er dem Antrag nicht statt
geben will, die Entscheidung des Disziplinaraus
schusses einzuholen. 

§ 19 
(1) Der Disziplinarausschuß des Landeskirchen

rates (DiszipLinarausschuß) besteht aus: 
a) Dem Vorsitzer, der die Befähigung zum Richter

amt besitzen muß, 
b) einem geistlichen und einem nichtgeistlichen Mit

glied des Landeskirchenrates. 
(2) Der Vorsitzer, der dem Landeskirchenrat ange

hören soU, und ·die Mitglieder sowie ,deren Stellver
treter werden vom Landeskirchenrat ernannt. Der 
Landesbischof, der Vorsitzer des Landeskirchenrates 
und deren regelmäßige Vertreter sowie der juristische 
Oberkirchenrat dürfen ·dem Disziplinarausschuß ·nicht 
angehören. 

(3) Die MitgHeder des Landeskirchenrates sind in 
ihrer Eigenschaft ails Mitglieder des Disziplinaraus
schusses unabhängig un.d nicht an Weisungen und Be
schlüsse des Landeskirchenrates gebunden. 

§ 20 
Nach Schluß der Voruntersuchung ist dem Beschul

digten Gelegenheit zu geben, innerhafü einer Frist 
von mindestens vierzehn Tagen sich zu dem Ergebnis 
der Voruntersuchung zu äußern. Zu diesem Zweck 
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ist ·dem Beschwldigten oder seinen Verteidigern vom 
Untersuchungsführer auf Antrag fä.nsicht in die 
Akten z.u gestatten. Nach Ablauf der Frist sind die 
Akten mit der etwaigen Äußerung des Beschuldigten 
dem Vertreter der Anklage zuzustellen, worauf dieser 
die Akten mit seinen Anträgen, gegebenenfalls unter 
Beifügung einer Anklageschrift, dem Landeskirchen
rat zu übe111senden hat. 

t', 

3. Eröffnungsverfahren 

§ 21 
Der Disziplinarausschuß entscheidet, ob das Ver

fahren einzustellen, eine Ordnungsstrafe zu verhängen 
oder das Hauptverfahren vor der Disziplinarkammer 
zu erÖ:ffoen ist. Gegen diesen Beschluß ist, außer im 
Fall der Eröffnung des Hauptverfahrens, die Be
schwerde an den Disziplinarhof gegeben. 

§ 22 
(1) Ste1lt der Disziplinarausschuß das Ve;rfahren 

ein oder verhängt er eine Ordnungsstrafe, so erhält 
der Landeskirchenrat und der Beschuldigte eine Aus
fertigung :des Beschlusses. 

(2) Der Beschluß ist zu begründen. 

§ 23 
(1) Die Fortsetzung des eingestellten Disziplinar

verfahrens we.gen dersel1ben Anschuldigungspunkte 
ist nur auf Grund neuer Beweise während eines Zeit
raumes von fünf Jahren vom Tag des Einsitelrlungs
beschlusses ab ·Ziulässig. · 

(2) War eine Ordnungsstrafe verhängt, so findet 
wegen .der Tatsachen, auf welche die Ordnungsstrafe 
sich bezog, eine. Wiederaufnahme eines eingesteHten 
Disziplinarverfahrens nicht statt. 

4. Verfahren vor der Disziplinarkammer· 

§ 24 
(1) Die Disziplinar~a.mmer besteht aus fünf Mit

gliedern: 

a) Dem Vorsitzer, der die Befähigung zum Richter
amt besitzen muß, 

b) 2 geistlichen und 2 nichtgeistlichen Mitgliedern. 
(2) Die Mitglieder 1der Disziplinarkammer und eine 

gleiche AnZiahl Stellvertreter werden von der Landes
synode für ,die Zeit ihrer Amtsdauer gewählt und 
dürfen nicht Mitglieder des Landeskirchenrates sein. 

§ 25 
'Beschließt der Disziplinarausschuß die Eröffnung 

des Hauptverfahrens, so wird der Beschuldigte unter 
Übersendung einer Abschrift der Anklageschrift und 
des EröffnungsbescMusses sowie unter Hinweis auf 
die Bestimmungen ·der §§. 26 und 27 zu einer Sitzung 
der Disziplinarkammer z.ur Hauptverhandlung vor
geladen. Der Vertreter der Anklage ist zu dieser 
Sitzung hinzuzuziehen. 

§ 26 
Der Beschuldigte kann in jeder Lage ·des Verfah

rens einen theologisch gebHdeten Vertreter und einen 
bei den Gerichten der Bundesrepublik zugelassenen 
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Re·chtsanwalt als Verteidiger hinzuziehen. Die Ver
teidiger müssen der evang'elisch-lutheriischen Kirche 
angehören. Ihnen ist die Akteneinsicht gestattet. 

§ 27 

Die Hauptverhandlung findet auch ohne Anwesen
heit des· Beschwlidigten statt, wenn ·dieser ordnungs
mäßig (§ 57) geladen ist. Der BeschuLdigte kann sich, 
wenn er nicht erscheint, durch einen mit schriftlicher 
VoHmacht vers·ehenen, den Anfovderungen des § 26 
genügenden Verteidiger vertreten lassen. Der Diszi
plinarkammer steht es jedoch jederzeit frei, das per
sönliche Erscheinen des Beschuldigten unter der Ver
warnung anizuördnen, daß bei seinem Ausbleiben ein 
Vertreter nicht zugelassen wird. 

§ 28 
(1) Die Ladungsfrist zur Hauptv.erhandlung beträgt 

1 Woche. Der Vorsitzer kann jedoch mit Zustim
m:ung des Beschuldigten, aus 1dringenden Gründen 
aber auch ohne sein Einverständnis, ·diese Frist ab
kürzen. 

(2) Ist die Friist nicht beobachtet, so kann der Be
schuldigte die Vertagung beantragen. Andere Mängel 
der Vorladung kann er, wenn er erschienen ist, nicht 
gehend machen. 

§ 29 
Der Vorsitzer der Disziplinarkammer leitet und be

aufsichtigt den Geschäftsgang. Er bestimmt Zeit und 
Ort der Sitzung und erläßt die Vorladungen unid 
sonstigen Verfügungen, die keine sachliche Entschei· 
dung enthalten. Der Vorsitzer leitet die Verhand
lungen in .der Sitziung, vernimmt den Beschuldigten, 
erhebt die Beweise, verkündet die Entscheidungen 
und Beschlüsse und handhabt die Ordnung. 

§ 30 

(1) Die Hauptverhandlung und die U rteilsverkün
dung sind nicht öffentlich. 

(2) In der Hauptverhandlung gibt der Vorsitzer 
oder ein von ihm zu beauftragendes MitgHed der 
Diszip'linarkia1111mer nach Feststel1ung der Personalien 
des Beschuilidi.gten u11d niach Verlesen des EröHnungs
b es.chlusses eine Darstellung des Tatbestandes, wie 
er sich aus den bisherigen Verhandlungen erig.iibt. 

(3) Hierauf folgt, falls erforderlich, die Beweisauf
nahme. Erschienene Zeugen und Sachv;erständige sind, 
sofern nicht allseitig darauf verzichtet wird, zu ver
nehmen. 

(4) Zum Schluß werden der Vertreter der Ankla:ge 
und der Verteidiger mit ihren Ausführungen und An
trägen gehört. 

(5) Dem Beschuldigten steht das letzte Wort zu. 

§ 31 

Wenn die Disziplinarkammer vor 0 1der im Laufe 
der Hauptverhandlung auf den Antrag des Besch.ul
di·gten oder des Vertreters der Anklage oder auch von 
Amts wegen die Vernehmung von Zeugen oder Sach
verständigen, sei es du_rch ein beauftragtes Mitglied 
des Gerichtes oder w:undlich vor dem Gerichtshof 
selbst, oder die Herbeischaffong an.derer Beweismittel 
für angemessen erachtet, so erläßt sie die erforderliche 
Verfügung und vertagt nötigenfalls die Verhandlung. 

§ 32 
{1) Die Vernehmung von Zeugen und Sachverstän

digen muß -auf Antrag des Vertreters der Anklage 
oder .des Beschuldigten in der Hauptverhandlung er
folgen, soifern die unter Beweis gestellten Tatsachen 
erheblich 1sind, und bei Anträgen des Beschuldigten 
die Disziplinarkammer nicht die Überzeugung ge
wonnen hat, daß sie nur auf Verschleppung der Sache 
abzielen. 

(2) Zeugen und Sachverständige werden einzeln 
vernommen und treten nach ihrer Vernehmung sofort 
wieder ab. Durch diese Bestimmung wird jedoch die 
Gegenüberste.Uung mit anderen Zeugen, soweit si.e 
nach der. Strafprozeßordnung zulässig ist, nicht aus
geschlossen. 

(3) Die Zeugen und Sachverständigen sind zur 
Wahrheit zu ermahnen. 

§ 33 

(1) Bei der Entscheidung hat die Disziplinarkam
mer nach ihrer freien, aus dem Gesamtinhalt der Ver
handlungen und Beweise geschöpften Überzeugung , 
zu heurteilen, inwieweit die Anklage für begründet \l,i 
zu erachten ist. 

(2) Die Entscheidung muß verurteHen oder frei
sprechen. Die Verurteilung kann auch auf eine Ord
nungsstrafe lauten. Auf Dienstentlassung oder Aber
kennung der Rechte des geistlichen Standes kann nur 
erkannt werden, wenn sich mindestens vier Stimmen 
da.für erkfären. In den übrigen Fällen ist für eine Ver
urteilung einfache Stimmenmehrheit erforderlich. 

(3) § 1% des Gerichtsverfassungsgesetzes findet 
entsprechende Anwendung. 

§ 34 

Gegen einen freigesprochenen BeschuMigten darf 
wegen der Tatsachen, die den Gegenstand der An
klage gebildet haben, ein Disziplinarverfahren vor
behaltlich der Vors:chriften der §§ 52 und 53 dieses 
Gesetzes nicht wieder eingeleitet werden. 

§ 35 

(1) Die Entscheidung muß binnen eine;r Woche ver
kündet werden; sie muß schriftlich vorliegen. Erfolgt 
die Verkündung später als am Schluß der Haupt
verhandlung, so müssen auch die Griünde der Ent
scheidung schriftlich festgele.gt sein. 

(2) Die Urschrift der Entscheidung ist von sämt
lichen dabei mitwi·rkenden Mitgliedern der Diszi
plinarkammer zu unterzeichnen. Ist ein Mitglied ver
hindert, seine Unterschrift zu leisten, so wird dies 
unter An:gahe des Verihinderungsgrundes vom 

. Vorsitzer und bei -dessen Verhinderung von einem 
der Beisitzer unter dem Urteil vermerkt. 

(3) Eine Aus-fertigung der Entscheid:unig mit den 
Gründen und einer Rechtsmittelbelehrung wird dem 
Beschuldigten und dem Vertreter der Anklage tun
lichst binnen vierzehn Tagen nach der Verkündung 
zugestellt. 

§ 36 

Bei Entscheidungen und Bes.chlüssen, die von der 
Disziplinarkammer auf Grund einer Hauptverhand
lung erlassen werden, dürfen nur solche Mitglieder 
mitwirken, vor denen die Hauptverhandlung statt
gefunden hat. Bei Sitzungen, die lediglich die Ver-



kündung einer Entscheidung oder eines Beschlusses 
zum Gegenstand. haiben, genügt die Anwesenheit von 
drei Mitgliedern. 

§ 37 

über die Hauiptverhand1ung wird von einem Be
amten evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ein Pro
tokoll geführt. Das Protokoll muß die Namen der 
Anwesenden, die wesentfliichen Momente der V er
handLung und -die Entscheidung enthalten. Das Proto
koll wird vom Vorsitzer und vom Protokollführer 
unterzeichnet. 

5. Berufung an den DiszipHn.arhoJ 

§ 38 

Gegen die Entscheidungen der Disziplinarkammer 
ist die Berufung an den Disziplinarhof zulässig. 

§ 39 

(1) Der K_ir~hliche Disziplinarho.f besteht aus. sieben 
~ Mitgliede-rn: . 

a) Dem Vorsitzer, de·r 1die Befähigung zum Richter
amt besitzen muß; 

b) drei geistlichen Mitgliedern; 
c) drei nichtgeistHchen Mitgliedern, von denen eines 

die Befähiigung zum Richter.amt besitzen soll. 
(2) Die Mitglieder des Disziplinarhofes und eine 

gleiche Anzahl Stellvertreter werden von der Landes
synode für die Zeit ihrer Amts·dauer gewählt und 
dürfen nicht Mitglieder des Landeskirchem:ates sein. 

§ 40 

Die Berufong ist binnen einer Notfrist von einer 
Woche nach Zustellung 'der mit Gründen versehenen 
Entscheidung schriftlich beim Landeskirchenrat ein
zulegen und kann binnen weiterer zwei Wochen be
gründet werden. 

§ 41 

Der Landeskirchenrat übersendet unverzüglich nach 
Eingang ·der Berufungsschrift die Akten .dem Vor
sitzer des Disziplinarhofos. 

§ 42 

Der Disziplinarhof muß die Berufung a1s unzulässig 
verwerfen, falls die Notfrist zur Einlegung der Be
rufung nicht gewahrt worden ist. Die Vel.'IWerfung er
folgt durch Beschluß ohne vorherige mündliche Ver
handlung. 

§ 43 

(1) Ist die Berufung zulässig~ so ist über sie nach 
erneuter Hauptverhandlung zu entscheiden. 

(2) Der Disziplinarhof kann die Ber.Ufong als un
begründet zurückweisen oder unter Abänderung der 
angefochtenen Entscheidung auf Freispruch oder an
derweitige Bestrafung erkennen. Eine Zurückverwei-:
sung an die DiszipNnarkammer zur erneuten Ver
handlung und Entscheidung ist nicht zuläs1sig. 

(3) Der Disziplinarhof . darf die angefochtene Ent
scheidung nicht zu Ungunsten des Beschuldigten ab
ändern, wenn nur dieser Berufung eingelegt hat. 

§ 44 

Im übrigen finden für das Verfahren des Diszipli
narhofes die Besttmmungen der §§ 25 bis 37 sinnge-
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mäß Anwendung. § 33 Abs. 2 Sia.tZ 3 giJt mit der 
Maßgabe, daß mindestens fünf Stimmen erforderlich 
sind. 

,,,, 
6. Beschwerde 

§ 45 

In allen Fällen, in denen nach diesem Gesetz die 
Beschwerde zugelassen ist, ist sie binnen einer Not
frist von 1 Woche nach Zustellung schriftlich beim 

· Landeskirchenrat einzureichen. 

§ 46 

(1) Der Landeskirchenrat legt die Beschwerde unter 
Beifügung der Akten unverzüglich dem Vorsitzer des 
·Disziplinarhofes vor. 

(2) Der Disziplinarhof entscheidet über die Be
schwerde in einer Besetzung mit dem Vorsitzer und 
je einem geistilichen und n.ichtgeistlichen Mitg.lied. 

(3) Die Heranziehung der Iy1itgfüder des Dis.zi
plinarhofes erfoJ.gt in der Reihe'nfolge ·des Alphabets. 

§ 47 

Ist die Beschwerde nicht fristgerecht eingelegt, so 
ist sie ohne sachliche Prüfung als unzulässig zu ver
werfen. 

§ 48 

(1) Ist die Beschwerde zulässig, so ist über sie 
durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen 
Beschluß ·zu entscheide.n. 

(2) Beabsichtigt der Disziplinarhof die Beschwerde 
nicht als. von vornherein unhegründet zurückzuwei
sen, so hat er vor der Entscheidung den Gegner des 
Beschwerdeführers zu 'hören. Schriftliche Stellung
nahme genügt: Wird mündliche Verhandlung oder 
eine Beweisaufnahme angeordnet, so sind hierzu alle 
Beteiligten zu laden. 

(3) Hat allein der Beschuldigte Beschwerde einge
le,gt, so darf die angefochtene Entscheidung nicht zu 
seinen Ungunsten abgeändert werden. 

(4) Die Entscheidung ist den Beteiligten zuzu
stellen. 

7. Anwendung der Bestimmungen 
der Stra1fprozeßordnung 

§ 49 
(1) Soweit sich nicht aus diesem Gesetz Abwei

chungen ergeben, finden die Vorschriften der Straf
prozeßordnung über das Verfahren in den zur Zu
ständigkeit deir Landgerichte gehörenden Strafsachen 
auf .das Disziplinarverfahren entsprechende An-
wendung. 

(2) Ein wegen Besorgnis .der Befangenheit abge
lehntes Mitglied der Disziplinargerichte ist von der 
Mitwirkung bei der Entscheidung über das Ableh-
nungsgesuch nicht ausgeschlossen. „ 

(3) Zeugen und Sachverständige dürfen nicht ver
eid:lgt werden. 

§ 50 

Die Entscheidungen und Beschlüsse des Diszipli
narhofes sind unanfechtbar. 
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8. Wiedereinsetzun.g in den vorigen Stand 

§ 51 
(1) Gegen die Versäumun.g einer Notfrist findet 

die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt, 
wenn der Antragsteller durch Naturereignisse oder 
andere unahwendbare Zufälle an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist. 

(2) Für das Verfahren sind die Vorschriften der 
§§ 44 bis 49 <ler Strafprozeßordnung sinngemäß anzu
wenden. 

9. Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 52 
(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren 

kann unter den im 4. Buch der Strafprozeßordnung 
auf.geführten Voraussetzungen wiederaufgenommen 
werden. · -

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah
rens ist schriftlich beim Vorsitzer der DiszipHnar:.. 
kammeir zu stellen. 

(3) über die Zulässigkeit des Antrages entscheidet 
die Disziplinarkammer ohne mündliche Verhandlung. 
Diese Entscheidung kann mit der Beschwerde an den 
Disziplinarhof angefochten werden. 

§ 53 

(1) Wird der Antrag für zu:lässig erachtet, so beauf
tragt der Vorsitzer der Disziplinarkammer ein· Mit
glied mit der Erhebung der erfor.derlichen Beweise. 
Nach dem Schluß der Beweisaufnahme beschließt die 
Disziplinarkammer ohne mündliche Verhandlung 
darüber, ob der Antrag a.uf Wiederaufnahme be
gründet ist. -

{2) Der Antrag wivd als unbegründet zurückge- -
wiesen, wenn. die aufgestellten Behauptungen ·nach 
dem Ermessen der Diszi:pHnarkammer durch die er
hobenen Beweise keine aus.reichende Bestätigng ge
funden haben. AndernfalJs ordnet die Disziplinar
kammer die Wiederaufoahme des Verfahrens· und die 
Erneuerung ·der mündlichen Verhandlung an. 

(3) Gegen die Zurückweisung ,des Antrages ist die 
. Beschwerde an den· Disziplinarhof zulässig. 

10. Ausscheiden des Beschuldigten aus dem Amt 
vor Beendigung des DiSrziplinarverfahrens 

§ 54 

Scheidet ein Geistlicher, gegen den das förmliche 
Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, vor Been
digung dieses Verfahrens aus ·dem Dienst der Kirche 
aus, ohne awf den Titel, die AnsteHungsfähigkeit, die 
Berechtig,ung zur Vornahme geistlicher Amtshand
lungen und auf Dienst- und Ruhegehalt freiwillig- zu 
verzü.chten, so ist in Fortsetzung ·dieses Verfahrens 
darüber zu entscheiden, ob ihm diese Rechte zü ent.:. 
ziehen sind. Dasselbe gilt entsprechenid für GeistHclie 
ohne Kirchenamt. Die Disziplin.arg-erichte können·: in 
diesem Fall dem Beschuldigten die Kos~en des- Ver
fahrens gianz oder teiilwe.ise auferlegen, auch wenn sie 
die vorstehend bezeichneten Rechte dem Beschuldig-

ten belassen. Erfolgt dagegen das Ausschei!den des
Geistlichen vor Beendi1gung des Disziplinarverfahrens
unter freiwilligem Verzicht auf die vorhezeichneten
Rechte, so kann das Verfahren ein·gestellt ·· werden.
Die Kosten des eingestellten Verfahrens fallen dem
Beschu1digten zur Last. 

11. Kosten, Vollsfoeckung, Ladung 

§ 55 

Für das Disziplinarverfahren werden weder Gebüh
ren noch Stempel, sondern nur bare Auslagen in An
satz gehracht. Wird ·der Beschuldigte in Strafe genom
men, so wird er zum Ersatz der Auslagen oder eines
Teil es davon verurteilt. 

§ 56 

Die Vollstreckung der erkannten Strafe steht dem
Landeskirchenrat zu, dem die Akten zu übersenden
sind. 

§ 57 

(1) Die Ladungen und ZusteU.ungen erfo1gen in den
durch die Zivilprozeßordnung vorgeschriebenen
Formen. 

(2) Hat der Beschuldigte seinen W oh.nsitz ver
l1assen, ohne daß seine vorgesetzte Behörde Kenntnis 
von ·seinem Aufenthalt hat, so erfolgt die Ladung 
und Zuste.Hung in der letzten . W ohnun.g des Be
schuldigten. -

(3) Die Zustellung von Verfügungen, Beschlüssen 
oder Urteilen a.n den Vertreter der Anklage erfolgt 
in der Regel durch Vorlegung der U rschrHt. 

Abschnitt III 

Vorlä.u:fi.ge Amtsenthebung 

§ 58 

Der Landeskirchenrat kann einen Geistlichen vor
läufig des Amtes entheben, wenn ein förmJiches Dis
ziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wird oder ein_; . 
geleitet worden ist. 

§ 59 

(1) Der Landeskirchenrat kann gleichzeitig mit d.~r 
vorläufigen Amtsenthebung oder später anordnen., 
daß dem Geistlichen ein Teil seiner jeweiligen Dienst
bezüge, höchstens aber die Hälfte, einbehalten wird, 
wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Ent
fernung aus dem Amt erkannt werden wird. 

(2) Bei Geistlichen im Warte- oder Ruhestand kann 
angeordnet werden, daß bis zu 1/a des Wartegeldes 
oder Ruhegehaltes einbehalten wird, wenn voraus
sichtlich auf Dienstentlassung oder bei Geistlichen 
im Ruhestand auf Aberkennung des Ruhegehaltes er
kannt werden wird. 

(3) Die Verfügungen des Landeskirchenrates nach 
den §§ 58 und 59 Abs. 1 und 2 sind dem Geistlichen 
zuzusteHen. 

§ 60 

Gegen die Einbehaltungsverfügung nach § 59 steht 
dem Geistlichen ·die Beschwerde an den Dis.ziplinar
hof zu. Sie. hat aufschiebende Wirkung. 



§ 61 
Der Landeskirchenrat kann die Maßnahmen nach 

den §§ 58 .und 59 jederzeit wieder auifheben. Sie sind 
mit dem. rechtskräfti.gen Abschluß des Verfahrens 
beendet. 

§ 62 
(1) Die nach § 59 einbehaltenen Beträge verfallen, 

wenn rechtskräftig auf Entfernung aus dem Amt 
oder auf Aberkennung des Ruhegehaltes erkannt 
wird oder wenn das Verfahren eingestellt whid, weil 
ein Umstand eingetreten ist, der den w.egf.aU aUer 
Dienstbez.üge ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht 
für den F.aU, wenn der BeschuMigte vor dem re.chts
kräftigen Abschluß des Verfahrens stiribt. 

(2) Abs. 1 gilt aiUch, wenn die Diszi1pilinar:gerichte 
vom § 6 Abs. 2 Gebr.a1Uch machen. 

(3) Wenn die einhehailtenen Beträge nicht nach 
Abs. 1 verfallen, s·1nd sie nachzuzahlen, sobald das 
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ode,r eingestellt 
ist. Die Kosten des Diszipl.ina·rverfahrens, di1e d~~ 
Geistliche nach § 55 zu tr.a.gen hat, können davon 16-
gezogen werden. . -

§ 63 
(1) Wenn Gefahr im Verzug ist, kann der Landes

kirchenr.at .die A1usübung der Amtsverrichtungen 
einem "Geistlichen vorläufig untersagen. 

(2) Die Untersagung hat eine Kürzung des Dienst
einkommens nicht zur ·Folge. 

Hamburg, den 20. März 1958 

Der Landeskirchenrat 
(200) H a ~ e m e i s t e r, Vizepräsident 

2. Kirchliches Gesetz 
betreffend die Dienststrafordnung bei Amtsvergehen 
von nichtgeistlichen Beamten· der Evangelisch-luthe

rischen Kirche im Hamburgischen Staate 
(Dienststrafgesetz für Beamte) 

in der Fassung des Anderungsgesetzes 
vom 20. Februar 1958 (GVM 1958, S. 6) 

(BescMuß der Landessynode vom 20. Februar 1958) 

.Auf Grund der Ermächtigung im Art. 2 des Ge
setzes zur Änderung des Kirchlichen· Gesetzes betref
fend die Dienststrafordnung bei Amtsvergehen von 
nichtgeistlichen Beamten der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate vom 20. F ebr.uiar 
1958 wird hiermit -die Dienststrafordnung für Beamte 
in .der jetzt geltenden Fassung mit redaktionellen Än- · 
der.ungen bekanntge·geben. 

H am b ur g, den 20. März 1958 

Der Landeskirchenrat 
H a g e m e i s t e r, Vizepräsident 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

A. Amtsvergehen 

§ 1 
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle nicht

geistlichen Beamten der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate, die ein ständiges 
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Amt auf Lebenszeit bekleiden oder aus einem solchen 
Amt in den endgültigen oder einstweiHgen Ruhestand 
versetzt sind. 

(2) Auf den j!Urisfü;,chen Oberkirchenrat findet das 
Gesetz betreffend das Disziplinarverfahren bei Amts
vergehen von Geistlichen der Evangelisch-h~therischen 
Kirche im Hamhurgischen Staate (Disziplinargesetz 
für Geistliche) sinngemäß Anwendung. 

(3) über das Dienststrafrecht ·der Beamten auf 
Probe, der Beamten auf Wi:derr.uf :und der Org.anisten 
und Kantoren trifft der Abschnitt IV Bestimmung. 

§ 2 

Aus dem Dienstverhältnis entsteht für den Beamten 
außer den besonderen Be.amten- und Amtspflichten 
die Pflicht, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes 
der Achtung, die .der Beruf erfo11dert, würdig zu 
zeigen, das. übertragene Amt unter Beohachtung der 
Kirchenverfassung und der Kirchengesetze wahrzu
nehmen und die .für das Amt geltenden Dienstan
weisungen zu befolgen. ' 

§ 3 

(1) Ein Beamter, der die ihm obliegenden Pflichten 
vertetzt, begeht eiln Amtsvergehen Ullfd hat eine Dienst
strafe verwir.kt. 

(2) Wegen Handlungen, die ein Beamter vor seiner 
Anste1lung begangen hat, ist ein Dienststrafvedahren 
nur zulässig, wenn sie bei seiner Anstellung nicht be
kannt waren und eine Dienstentlassung begründen 
würden, fa:Us sie während der Amtszeit des Beamten 
begangen .wären. 

B. Die Dienststrafen 

§ 4 

(1) Dienststra.f en sind: 
Wrarrnun1g, Verweis, Geldstrafe, Dienstentlassung. 

(2) Verweis und Geldstrafe können miteinander 
verbunden wenden. Eine Geldstrafe .darf den Betrag 
des einmonatlichen Diensteinkommens, Ruhegehaltes 
oder w.artegeldes nicht übersteigen: 

§ 5 

Welche der im § 4 genannten Diensts.trafen zu ver
hängen ist, richtet sich nach der Erheblichkeit· des 
Amtsvergehens und nach der Gesamtführung des 
Beamten. 

§ 6 

(1) Warnung, Verweis und Geldstrafe sind die in 
leichteren Fällen des Amtsvergehens z.u verhängenden 
Strafen. 

(2) Die Dienstentlassung ist die Strafe für schwe
rere Amtsvergehen. Sie hat das Ausscheiden des Be
amten aus dem Dienstve·rhältniis, den Verlust der 
Amtsbezeichnung, der Dienstabzeichen und ·des An
spruches auf Gehalt, &uhegehalt und Wartegeld zur 
Folge und macht ihn unfähig, wieder im Dienst .der 

'EvangeHsch„1utheriischen Kirche im Hamburgischen 
Staate angestellt zu werden. 
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(3) Hatte der Beamte bereits einen Anspruch .auf 
Ruhegehalt erworben, un.d gestatten besondere Um
stände eine miiLdere Beurteilun!g, oder läßt die Be
dürftigkeit des Be.amten ·und seiner Familie es erfor
derlich erscheinen, so ist das Dieniststrafgericht er
mächtigt, neben ·der Dienstentlassung ,festzusetzen, 
daß .dem Beamten das gesetzliche Ruhegehalt oder· 
ein !eil davon .auf Lebenszeit oder auf bestimmte 
Jahre zu hela:ssen sei. 

(4) Dieses Ruhe.gehalt ist von ·dem auf die Entlas-
sung folgenden Tag an zu zahlen. · 

(5) Der dem Entlassenen üb;er de~ Entlassungs~ag _ 
hinaus gezahlte Betrag des Dienstemkommens wird 
auf das für .den ·gMchen Zeitrraum hewilligt_e Ruhe
gehailt angerechnet. Darübe~ hinaus empfangene Be
träge dürfen nicht zurückgefordert werden. D~s Ru~e
gehalt ist an den bisherigen Zahl ungstermmen im 
Vor.aus zu zahlen. 

§ 7 

(1) Solange gegen den Be1amten ei~e st~afge:ich.t.,. 
liehe Untersuchung läuft, darf ge.gen ihn em Dienst
strafverfahren wegen ·derselben Tatsachen nicht ein
geleitet werden. 

(2) Is.t . dies ,bereits vor EröHnung des ~taatlichen 
Strafverfahrens geschehen, so ruht das Dienststraf
verfahren bis z.u dessen rechtskräftiger Erle.digung. 

(3) Wird ein Beamter durch das. staatlich_e ~tr~fge
richt zu einer Strafe verurteilt, so hat der D11sz1phnar
ausschuß des Landeskirchenrates (§ 19 des. Diszipli
nargesetzes für Geistliche) zu entscheiden, ?b au0er
dem gegen ihn ein Dienststrafverfahren emzuleiten 
oder fortzusetzen ist. 

§ 8 

Ist vom Strafgericht auf Freisprechung erkannt, so 
kann wegen der Tatsachen, die Gegenstand· strafge
riehtlicher Untersuchung gewesen sind, ein Dienst
strafverfahren nur insofern stattfinden, als sie an sich · 
und ohne ihre Beziehung zu dem gesetzlichen Tat
bestand der strafrechtlich verfolgten Handlung ein 
Amtsvergehen enthalten. . 

3. Verteidigung und Kosten des Verfahrens. 

§ 9 

(1) Der Beamte kann in jeder Lage ·des·Verfahrl~s, 
sowohl im Verfahren b.ei leichteren Amtsvergehen 
als aiuch im förmHchen Dienststrafverfahren, einen 
bei den Gerichten der Bundesrepublik zugelassenen 
Rechtsanwalt als Verteidiger hinzuziehen. Bei leichte
ren Amtsvergehen kann der Dienstvorgesetzte auch 
eine andere geeignete Persönlichkeit als Verteidiger zu
lassen. Der Verteidiger muß Mitglied der evangeliis.ch
lu.therischen Kirche .sein. 

(2) Dem Verteidiger ist in jeder Lage des Verfah
rens die Akteneinsicht gestattet. Das Verfahren ·darf 
dadurch nicht aufgehalten werden. 

§ 10 

Für das förmliche Dienststrafverfahren werden 
keine Gebühren, sondern nur bare Ausliagen ange
setzt. Wird der Beamte in Strafe genommen, ·so wird 
er zum Ersatz der .Auslagen o-der eines Teil es davon 
verurteilt. - -

§ 11 

Wir.d der Beamte freigesprochen oder das Ver
fahren eingesteLlt, so können die dem Beschuldigten 
erwachsenen notwendigen Aiusl;agen der Kirchen
ha1uptkasse auferlegt werden. Die Kosten der Vertei-

-digung trägt :die Kirchenhauptkasse nur,. soweit sie 
ihr ausdrücklich auferlegt sind. 

Ah.schni tt II 

Dienststrafverfah~en 

A. Verfahren in dem FaH eines leichteren 
Amtsvergehens 

§ 12 
(1) Warnung, Verweis und Geldstra·fe können als 

I)ienststrafen vom Dienstvo·rgesetzten des Beamten 
verhängt weriden. 

(2) Wer Dienstvorgesetzter ist, ergibt der § 56 
Abs. 4 der Verfassu1ng der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamhurgischen Staate. 

(3) Für die in ·den endgültigen oder einstweiligen 
Ruhestand versetzten Beamten gilt ails Dienstvorge
setzter der Vorsitzer des Landeskirchenrates. · 

§ 13 

(1) Erhält .der Dienstvorgesetzte vom Verdacht .des 
Amtsvergehens ein:es seiner unmittelbaren Dienstauf
sicht untersteHten Be.amten Kenntnis oder beantragt 
der Beamte die Einleitung eines Dienststrafverfahrens 
gegen sich se1bst, so hat ,der Dienistvorgesetzte Er
mittlungen über ·den SachverhaJt einZiuleiten. Dies·e 
Ermittlungen sind aktenkundig zu machen und soweit 
auszudehnen, daß geklärt ist, oh ein zur Bestrafung 
geeignetes Amtsvergehen vorliegt und ob es mit einer 
Strafe gesühnt erscheint, di·e der Dienstvorg·esetzte 
selbst verhängen kann. 

(2) In ·FäHen, wo der Dienstvorgesetzte von vorn
herein 1den Eindruck .gewinnt, daß es sich um ein 
schwereres Amtsivev.gehen handelt, kann er, ohne 
weitere Ermittlungen anzus.tell~n 1und ohne ein Gut
achten einzuziehen, die Akten sofort mit einem An
schreiben, ·in dem er seine Gründe darlegt, an · den 
Landeskirchenrat abgeben. 

§ 14 
(1) Mit der Vomaihme ·der Ermittlungen hat der 

Vorsitzer des Landeskirchenrates .als Dienstvorge
setzter des Beamten einen juristischen Beamten des 
Landeskirchenrates, der Vorsitzer des Kirchenvorstan
des ein oder mehrere Mitglieder des Kirchenvorstandes 
zu beauftragen. 

· (2) Verfügt der Kirchenvorstand nicht über ein in 
der Durchführung von Ermittlun.gen erfahrenes Mit-

. glied, so kann der Kirchenvorstand beim Landes
kirchenrat beantragen, ·daß die Ermitt1ungen durch 
einen juristischen Beamten des Landeskirchenrates 
durchgeführt werden. 

§ 15 
(1) Der Beamte ist über das ihm zur Last .gelegte 

Amtsvergehen, und zwar· tunlichst vor der Verneh- · 
mung von Zeugen und .Sachverständigen zu hören 
und 4U befragen, ob er auf die Beschuldig;ung erwi-



dern wolle. Die Anhörung so11 dem Beamten Gele
genheit geb~n. di·e gegen ihn vorliegenden Veridachts
gründe zu beseitigen und die z.u seinen Gunsten 
sprecheniden Tatsachen gehend zu ma.ch~n. 

(2) Zur Anhörung des Beamten genügt in allen 
Fällen seine schriftliche Äußerung. Beantragt der 
Beamte mündliche Vernehmung, so ist über diese eine 
Niederschrift aufzunehmen, die .dem Beamten z.ur An
erkennung durch Unte·rschrift vorzulegen ist. 

(3) Wird die Unterschrift nicht geleistet, so muß 
die Niederschri.ft erge:ben, daß diese dem Beamten 
zur Unterschrift vorgelegt und weshalb die Unter
schrift unterblieben ist. 

(4) Nach Abschluß der Ermittlungen ist der Beamte 
nochmal'S üher ihr Ergebnis zu hören. 

§ 16 

Die mit der Ermittlung beauftragten Personen 
haben ein Gufachteri über das Ergebnis ihrer Ermitt
lungen und die ehya z.u verhängende Strafe unauf.:. 
gefor-dert den Akten ;beizufügen, wenn sie diese an 

17 den Dienstvorgesetztert nach Abschluß der Ermitt
lungen zurückgeben. 

§ 17 

(1) Kommt der Dienstvorgesetzte auf Grund der 
Ermittl\Ungen und des Gutachtens (§ 16) zu · der . 
Überzeugung, daß kein Amtsvergehen vorliegt,. oder 
daß das erwiesene Amtsvergehen so bede.utungslos 
erscheint, daß bei Berücksichtigung des :gesamten Ver
haltens des Beamten 1die Verhäng,ung, einer ·Dienst
strafe nicht oder nicht mehr angebracht erscheint, so 
hat er das Verfahren durch Vermerk in den Akten 
e.irizustellen. 

(2) Stellt der Dienstvorgesetzte ein zur Bestrafung 
geeignetes Amtsvergehen fest, so hat er entweder 
selbst eine seiner Zuständigkeit entsprechende Strafe 
. (§ 12, § 4 Abs. 2) festzusetzen oder wenn er der An
sicht ist, daß das Vergehen mit einer von ihm s.elbst 
verfügten Strafe nicht hinreichend geahndet werden 
kann, :die Einleitung 1des . förmlichen Dienststrafver
fahrens z.u beantragen. 

(3) Zu ;diesem Zweck hat er die Akten mit einem 
Anschreiben, .in dem er seine Gründe darlegt, dem 
Landeskirchenrat zu übersenden. 

§ 18 

(1) Jeder Beschluß des Dienstvorgesetzten, der das 
Verfahren einste-Ht (§ 17 Abs. 1), oder eine Strafe 
gegen °den Beamten festsetzt (§ 17 A!bs. 2), muß in 
einer mit Gründen versehenen Ausferti;gung dem Be
amten zugesteHt weriden (§ 23). 

(2) Eine Abschrift. des Beschlusses mit den Grün
den ist gleichzeitig der Dienststelle, deren Vorsitzer 
der Dienstvorgesetzte ist, .und· dem Landeskirchenrat 
zuzustellen. 

§ 19 

(1) Der Landeskirchenrat kann eine vom Dienst
vorgesetzten erlassene Disziplinarverfügung (§ 12 
Abs. 1) innerhalb dnes Monats nach ZusteHung auf
heben und die Sache an den Disziplinarausschuß 
weiterleiten. Dieser kann in der Sache selbst anders 
entscheiden, .das förmJiche Dienststl'lafver.fahren ein
leiten oder die Sache an den Dienstvorgesetzten zur 
erneuten Behandlung zurückverweisen. 
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(2) Hat auch der Beamte gegen die Diszi:plina·rver
fügung Beschwerde eingelegt, so wird nur der Rechts
weg des Abs. 1 verfolgt. 

§ 20 

(1) Gegen die Verhängung einer Strafe durch den 
Dienstvorgesetzten oder den Disziplinarausschuß 
wegen Amtsvergehens steht dem Beamten das Recht 
der Beschwerde an den Dienststr:afhof zu. Die Be
schwerdeschrift ist innerhalb eines Monats, . ·dessen 
La;uf mit dem Tag nach der Zustellung der Str.afver
füg.ung beginnt, beim Landeskirchenrat einzureichen. 

(2) . Ist der letzte Tag der Beschwe:r.defrist ein Sonn
tag oder Feiertag, so läuft die Bes.chwerdefrist mit 
dem nächsten Werktag ab. . 

§ 21 

(1) Erachtet der _Dienststrafhof die bisherigen Er
mittlungen nicht für ausreichend, so steHt er selbst 
weitere Ermitt1ungen an. 

(2) über .die Beschwer.de ,des Beamten entscheidet 
der Dienststrafhof in nicht öffenflicher ·Sitzung durch 
einen mit Gründen versehenen Beschluß. Zu der Ver
handlung i~t der Beamte zu laden. Inwieweit .Zeugen 
zu laden sind, bestimmt der Dienststrafhof. Die ver
hängte Strafe darf in der Beschwerdeinstanz nicht 
verschärft weDden. Der Beschluß des Dienststr.afhofes 
ist dem Beschwerdeführer zuz.usteHen . und dem 
Dienstvorgesetzten in Abschrift mitzuteilen. 

§ 22 

(1) Die Vollstreckbarkeit eines Strafüeschlusse.s hat 
seine Rechtskraft zur Vor.aussetzung. 

(2) Die Rechtskraft eines Stra:fbeschliusses des 
Dienstvorgesetzten tritt mit dein Alblauf der Be
schwerdefrist ein, wenn der Beamte keine Beschwerde· 
einlegt . 

(3) Der BescMuß des Dienststrafhofes, durch den 
eine Beschwerde erledigt wird, wird mit Ablauf des 
Tages rechtskräftig, an dem er dem Beamten zuge-
stellt wird. · 

(4) w.amung oder Verweis erteHt der Dienstvor
gesetzte mündlich nach Rechtskraft des Strafbeschlus
ses; ist dies nicht ausführbar, so gelten Warnung und 
Verweis mit .dem Eintritt der Rechtskra:ft des Straf
beschlusses als·. erteilt. 

(5) Eine Geldstrafe wirid nach Eintritt .der Rechts
kraft des Straf.beschlusses im Verwaltungswege voll
streckt, soweit tunlich durch Einbeha:lten vom Geha't. 
Die VoHstreckungshehörde ist der Landeskirchenrat. 

§ 23 

(1) Der Einstellungsbeschluß und der Strafbeschluß 
des Dienstvol'lgesetzten sowie der Beschluß des 
Dienststrafhofes· auf eine ·erhobene Beschweride sind 
dem Beamten mittels ·eingeschriebenen Briefes mit 
Rückschein zuzustellen. Die persönHche Aushändi
gung de:s Beschlusses durch den Dienstvorgesetzten 
oder durch .einen von ihm beauftragten dem. Beamten 
übergeordneten anderen Beamten oder Geistlichen 
ersetzt die Zustellung, sofern sie in den Akten nach 
Ort und Zeit vermerkt wird. 

{2) Di'e im § 15 dieses Gesetzes vorgeschriebene 
Auffor.derung an den Beamten, sich über die Be
schuldigung zu äußern, ist ihm mittels eingeschrie· 
benen Brief.es zuzusteHen. 
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(3) Ladungen des Beamten, der Zeugen und Sa.eh.:. 
verständi1gen zrur mündlichen Vernehmung haben 
mündlich oder mittels einfachen Briefos Zill erfolgen. 
Leistet der Gel.a:dene solcher Auffor.derun.g, zur Ver
nehmung zu erscheinen, keine Foilge, so ist er zu einem 
neuen Termin · mittels eingeschriebenen Briefes zu 
laden. Auf dem Postschein i5t kurz der ·Inhalt des 
eingeschriebenen Briefes zu ·vermerken. Der Rück
schein und der Postschein sind zu den - Akten zu 
nehmen. 

(4) Hat der Beamte seinen Wohnsitz verlassen, 
ohne daß seine vorgesetzte Dienststelle Kenntn'.s .von 
seinem Aufenthalt hat, so erfolgt die Ladung un,d7u.:. 
stellung in der letzten Wohnung des Beamten. Der 
Rückbrie·f ist zu den Akten zu nehmen. · 

B. Förmliches Dienststrafverfahren 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 24 
(1) Auf die Strafe der Dienstentlassung (§ 4, .§ 6) 

darf nur auf Grund eines förmlichen Dienststrafver
fahrens- .gegen einen Beamten erkannt werden. 

(2) Hat der Dienstvorgesetzte des Beamten d'i.e Er
mittlungen dem La111deskirchenrat übersandt mit dem 
Antriag, gegen den Beamten di.e Einleitung des förm
lichen Dienststrafverfahrens zu veranlassen (§ 17 
Abs. 3), ·so hat der Landeskirchenrat durch seinen 
Disziplinarausschuß zunächst zu prüfen, ob die er
mittelten Tatsachen hinreichend den Verdacht eines 
schweren Amtsvergehens ergeben. Hat der Diszipli
narausschuß in dieser Richtung Bedenken, so hat er 
sich mit dem Dienstvorgesetzten in Verbindung zu 
setzen zwecks Auf.kilärung der zweifelhaften Punkte. 
Der Diens.tvor:gesetzte kann daraufhin seinen Antrag 
auf Einleitung des förmlichen Dienststrafverfahrens 
zurückziehen und in dei: Dienststrafsache selbst ent
scheiden. 

(3) Beharrt der Dienstvorgesetzte auf seinen An
trag, so hat der Landeskirchenrat Z:U entscheiden, ob 
das förmliche Dienststrafverfahrei:r' einziu.leiten oder 
ob das Vierfahren einzustellen ist, weil ein Amtsver
gehen nicht vorliegt oder das erwiesene Amtsvergehen 
so bedeutungslos erscheint, daß ibei Berücksichtigling · 
des gesamten Verhaltens des Beamten die Verfügung 
einer Dienststrafe nicht oder. nicht mehr angebracht 
ist oder ob der Be:amte wegen leichteren Amts.ver
gehens mit einer milderen Strafe als Dienstentlassung 
zu bestrafen ist. Im letzten Fall kann den Landes
kirchenrat die' Strafe seLbst festsetzen. 

(4) §§ 20 bis 22 dieses Gesetzes finden sinngemäß 
Anwendung. 

§ 25 
(1) Das förmliche Dienststrafverfahren besteht aus 

einer schriftlichen Voruntersuchung und einer münd
lichen Hauptverhandlung vor der Dienststr.afkammer. 

(2) Für die Dauer des Dienststr.afverfahrens wird 
·ein Vertreter der AnkJage und ein Untersiuchung~.
führer. vom Vorsitzer des Landeskirchenra.tes. bestellt. 
Beide ni.üssen der Ev.angelis:n:.lutherischen Kirche Im 
Hamburgischen Staate angehören. 

§ 26 
(1) Die Dienststrafkammer besteht aus: 

a) dem Vorsit~er, der die Befähigung zum Richteramt 
1besitze;n muß, 

b} einem geistlichen und 2 nichtg.eistlichen Mitglie
. dern der Landessynode, von derien eines nicht im 

öffentlichen Dienst stehen soll, 
c) ejnem Beamten der Evang.-luth. Kirche im Harn
. burgischen Staate. 

(2} Die Mitglieder gemäß Abs. 1 a) u111d b) sowie 
deren Vertreter sin.d von der Landessynode zu wäh-' 
len. Sie sollen drei verschiedenen Kirchspielen .ange
hören und dürfen nicht Mitglieder des Landeskirchen
rates· sein. Das Beamtenmitglied und zwei Ersatzleute 
wer•den von. der Lanidessynode a1Us einer Vorschlags.· 
liste gewählt, die von der Mitarbeitervertretung der 
Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamlhurgischen 
Stacite aufgestellt wird. Die Liste muß 5 Namen von. 
nichtgeistlicheri Bee)mten enthalten. 

{3) Gehört ein Mitglied der Dienststriafkammer 
dem Kirchenvorstand: der Gemeinde oder dem Be~ 
amtenkörper an, gegen deren Beamten sich ·das förm· 
liehe Dienststrafverfahren richtet, so hat .an seiner 
Stelle der Vertreter einzutreten. 

(4) Das gleiche gilt, wenn ein Mitglied der Dienst
strafkammer mit dem Beamten bis zum dritten Grad 
verwandt oder verschwägert ist. 

2. Voruntersuchung 

§ 27 
(1) In der Voruntersuchung wirid der Beamte unter 

MitteHung der Anschu:ldigungspunkte vorgeladen 
und, wenn er erscheint, gehört. § 15 dieses Gesetzes 
gilt auch für die Voriuntersuchung. 

(2) Es werden idie Zeugen und Sachverständigen 
vernommen und die zur A·ufklärung der Sache 1die
nenden sonstigen Beweise erhoben. 

(3) Bezüglich der Befugnis des Vertreters der An
klage und des Verteidigers zur Akteneinsicht findet 
§ 9.. Abs. 2 Anwendung. 

(4) über aHe Unters1Uchungshandlungen ist unter 
Hinzuziehung eines zur Verschwiegenheit verpflich
teten Beamten evangelis.ch-lutherischen Bekenntnisses 
als Schriftführer eine Niederschrift aufzunehmen. Den 
vernommenen Personen ist ihre Aussage unmittelbar 
nach Fertigstellung der Niederschrift vorzulesen, um 
ihnen Gelegenheit zur Berichtigung und Ergärnz.ung 
zu geben. Die Niederschrift muß .ausweisen, daß dies 
geschehen ist. 

§ 28 

(1) Erachtet der Untersuchungsführer den Zweck 
der Vor.untersuchung für erreicht, so schließt er sie. 

(2) Be.ahtr.a.gt der Vertreter der Anklage eine Er
gänzung der Voruntersuchung, so hat der Untersu· 
chungsführer, wenn er ·dem Antrag nicht. stattgeben 
wiU, die Entscheidung des Dis.ziplinarausschusses ein
zuholen. 
- (3) Nach Schluß der Voruntersuc;hung ist dem Be
amten Gdegernh.eit zu geben, innerhalb einer Frist von 
mindestens zwei Wochen sich zu dem Ergebnis ·der 
Voriuntersuchung zu ~ußern und e~waige Anträge auf 
Ergänzung der Voruntersuchung zu stellen. Zu die
sem Zweck ist dem Beamten und seinem Verteidiger 
auf Antrag die Akteneinsicht z:u gestatten. 



(4) Nach Ahlauf dieser Frist sind die Akten mit 
den etwaigen Äußerungen des Beamten und seines 
Verteidigers dem Vertreter der Anklage zuzustellen, 
worauf dieser si·e mit seinen Anträgen gegebenen
falls unter Beifügung einer Anklageschrift dem Lan
deskirchenrat zu übersenden hat. 

3. Eröffnung des Hauptverfahrens 
oder Einstellung des Dienststrafverfahrens 

§ 29 
(1) Beschließt der Disziplinaraiusschuß, dem die 

Akten vom Landeskirchenr.at zu übermitteln sind, 
gegen .den Beamten das Hauptverfahren zu eröffnen, 
so ist in diesem Beschluß das Amtsvergehen genau zu 
bezeichnen, über das eine Hauptverhandlung statt-

- finden -soll. Eine Beschwerde g'egen diesen Beschluß 
ist nicht ziitlässig. · 

(2) Ergibt der Inhalt der Untersuchungsakten, im 
Zusamenhang mit den Äußerungen des Beamten, daß 
kein Amtsvergehen vorliegt; oder daß das erwiesene 

~ Amtsv·ergehen so ·bedeutungslos erscheint, ·daß bei 
Berücksichtigung des gesamten Verhaltens des Be1am
ten .die Verhängung einer Dienststrafe nicht oder 
nicht mehr angebracht erscheint, so stellt der Diszipli
narausschuß ohne mündliche Ve~handlung das Ver
fahren durch ei·nen mit Gründen versehenen Besch1uß 
ein. 

(3) Der Beschluß ist de·m Beamten und dem Lan
deskirchenrat zuzustellen. Eine· Abschrift -ist dem 
Diens.tvorgesetzten zu übersenden. 

(4) Gegen den BeschLuß kann der Landeskirchenrat 
Beschwerde beim Dienststrafhof einlegen. 

4. Hauptverhandl•ung 

§ 30 

Nach Eröffnung des Hauptverfahrens wird der 
Beamte unter Übersendung einer Abschrift der An
klageschrift und des Eröffniun.gs1besch1usses sowie un
ter Hinweis auf die Bestimmungen der §§ 9 und 31 
zu einer Sitzung der Dienststrafkammer zur Haupt
verhandlung vorgeladen. Der Vertreter der Anklage 
ist zu dies·er Sitzung hinzuzuziehen. 

§ 31 
Die Haillptverhandlung findet auch ohne Anwesen

heit des Beamten statt, wenn dieser· ord111ungsmäßig 
(§ 39) geladen ist. Der Beamte kann sich; wenn er 
nicht erscheint,_ durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen, den Anforderungen des § 9 genügenden 
Verteidiger v·ertreten fassen. Der Dienststr.afkammer . 
steht es jedoch jederzeit frei, das persönliche Erschei
nen des Beamten unter der Verwarnung anzuordnen, 
daß bei seinem Ausbleiben ein Vertreter nicht zuge
lassen wir.d. 

§ 32 
Auf die Vorbereitung und den Verlauf .der Haupt

verhandlung sowie .auf die U nz.ulässi:gkeit eines neuen 
Dienststrafverfahrens nach erfolgter Freisprechung und 
auf die · Rechtsmittel, di·e Wiedereinsetzung in den· 
vorigen Stand und aiuf di·e Wiederaufnahme des Ver
fahrens sind die §§ 28 bis 53 des Disziplinargesetzes 
für Geistliche anzuwenden, soweit nicht di•eses Gesetz 
ausdrücklich Abweichungen enthält.. 
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5. Rechtsmittel 

§ 33 

(1) Gegen .die Entscheidungen der Dienststrafkam
mer ist die Berufung zulässig. Gegen Beschlüsse der 
Dienststrafkammer und des Disziplinarausschusses ist 
die Beschwerde in den in diesem Gesetz vor,gesehenen 
Fällen gegeben. · 

(2) Das Bes~hwerdeverf.ahren n.a~h den §§ 20 und 
21 dieses Gesetzes bleibt unberührt. 

§ 34 

über die Berufungen und Beschwerden entscheidet 
der Dienststrafhof. 

§ 35 

(1) Der Dienststrafhof besteht aus 7 Mitgliedern: 
a) Dem Vorsitzer, .der die Befähigung zum Richter

amt besitzen muß, 
b) 2 geistlichen Mitgliedern der La.nidessynode, 
c) 2 nichtge_istl.ich,,en Mitgliedern der Landessynod~, 

von denen eines nicht im offentlichen Dienst st-e
hen soll, 

d) 2 Beamten der Evangelisch-llltherischen Kirche im 
Hainb.urgischen Staate. · 

(2) Die Mitglieder des Dienststrafhofes mit einer 
gleichen Anzahl von Vertretern werden von der Lan
dessynode ·für die Dauer ihrer Wahlperiode -,gewählt. 
Di·e Mitglieder und deren Vertreter dürfen nicht Mit-

. glieder des Landeskirchenrates sein. Die Beamtenmit
glieder und ihre Ersatzleute weriden von der Landes
synode aus einer Vorschlagsliste gewählt, die von der 
Mitarbeitervertretung der Evangelisch-lutherischen 

· Kirche im Hambur.gischen Staate aufgestellt wird. Die 
Liste muß 7 Namen von Beamten enthalten. Im übri
gen ist der § 26 Abs. 3 und 4 anzuwenden. 

§ 36 

über Beschwerden entscheidet der Dienststrafhof 
in der Besetzung mit dem Vorsitzer, einem Geistlichen 
und einem Beamtenmitglied. Die Beisitzer sind in 
der Reihenfolge des Alphabets heraniuzi-e:hen. 

6. Ausscheiden des Beamten aus dem Amt 
vor Beendigung des förmlichen Dienststrafverfahrens 

§ 37 

(1) Scheidet der Be.amte, gegen den idas förmliche 
Dienststrafverfahren eingeleitet worden ist, vor der 
Beerndi1gung dieses Verfahrens freiwillig aus dem 
Kirchenidienst aus, ohn.e auf die im § 6 Abs. 2 aufge
zählten Rechte und Ansprüche zu verzichten, so ist in 
F ortsetzun.g dieses Verfahrens darüber zu entscheiden, 
ob· ihm diese Rechte und Ansprüche z:u entiJehen 
sind. Die Bestimmungen des · § 6 Abs. 3 bis 5 finden 
sinngemäß Anwendung. Die Dienststr.af:gerichte kön
nen in diesem Fall dem Beamten .die Kosten des Ver
fahrens ·ganz oder teilweise auferlegen, auch wenn sie 
den § 6 Abs. 3 bis· 5 anwenden oder dem Be.amten 
die im § 6 Abs. 2 aufgezählten Rechte und Ansprüche 
gq.nz oder teilweise belassen.. 

(2) Scheidet dagegen der Beamte vor Beendigung 
des förmlichen Dienststrafverfahrens unter fr.eiwilli
gem Verzicht auf die im § 6 Abs. 2 bezeichneten 



Seite 32 

Recht.e und· Ansprüche aus, so -ist das Verfahren ein
zustellen~ Die Kosten .des eingestellten Verfahrens. 
fallen dem Beamten zur Last. 

7. VoHstreckun.g der Stra.fen 

§ 38 

(1) Jedes das Verfahren ahschHeßende Urteil der 
Dienststrafgerichte ist dem Beamten zuzustellen. 

(2) Die VoHstreckbarkeit eines Straforteiles hat 
S·eine Rechtskraf.t zur Voraussetzung. 

(3) Warnung oder Verweis erteHt der Vorsitzer !des 
erkennenden Dienststr.afg·erichtes mündlich nach 
Rechtskr.a.ft .des Strafurteiles; ist dies nicht ausführbar, 
so gelten Warnung und Verweis mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Strafurteiles als erteilt. 

(4) Dde Vollstreckung anderer Strafen, auf die 
gegen den Beamten erkannt ist, steht dem Landes
kirchenrat z.u, dem zu diesem Zweck die Akten nach 
Zustellung des Urteiles zu übersenden sind. 

8. Zustell:ungen und La1dungen 

§ 39 

Zustellungen und Ladungen erfolgen in ·der durch 
§ 57 des Dis·ziplin1argesetzes für Geistliche vorige~ 
schriebenen Form. 

Abschnitt III 

Vorläufige Aµltsenthebung. 

§ 40 

Die Bestimmungen der §§ 58 his 63. des Diszipli
nargesetzes für Geistliche finden sinngemäß Anwen
dung. über die Beschwer1de des § 60 entscheidet der 
Dienststrafhof. 

Abschnitt IV 

Beamte auf Probe, Organisten uncj Kantoren 

§ 41 
(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes in seinen 

Abschnitten I. U A fin1den auf die Beamten aüf Prohe, 
die Beamten a1Uf Widerruf, die Organisten und. Kan
toren sinngemäß Anwendung. 

(2) An di..e Stelle des förmlichen Dienststrafver
fahrens (Abschnitt II B dieses Gesetzes) tritt für die 
im Ahs. 1 Genannten bei schwereren Amtsverg.ehen 
die fristlose Kündigung. Sie steiht in ihren Folgen 
(§§ 4 unid 6) der Dienstentfassung gleich. 

(3) Die Kündigung hat schriftlich unter Angabe des
Amtsvergehens 1durch den Dienstvorgesetzten, soweit
diese Personen im Dienste ein.er Kirchengemeinde 
stehen, a.uf Besch1uß des Kirchenvorstandes zu er
folgen. Sie kann mit einer· Kündi1gungsfdst von höch
stens einem Monat gesche1hen u.nid bedarf der Geneh
migung durch den Landeskirchenrat. Die Genehmi
gung ist dem Gekündigten bei der Kün1digung mit
zuteilen. Eine Anfechtung der genehmigten Kü.ndi-
gung ist ausgeschlossen. Abschnitt III findet Anwen-
dung. 

§ 42 
(1) Die im § 6 Abs. 2 aufgezählten Folgen der . 

Dienstentlassung treten mit dem Ablauf des Tages 
ein, auf den· die Kündigung ausgesprochen ist. 

(2) Hatte der Gekünd1gte bereits einen Anspruch 
auf Ruhegehalt erworben und gestatten besondere 
Umstände eine mildere BeurtedLun-g oder läßt die 
Bedürftigkeit ,des Gekündigten und seiner Ramilie es 
erfonderHch erscheinen, so ist der Landeskirchenrat auf 
Antrag des Gekündigten ermächtigt, diesem das ge
setzliche Ruhegehalt oder einen Teil davon auf Le
bens·zeit oder auf •bestimmte Zeit.zu befassen. 

Hamburg, den 20. März 1958 
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